
Name, Vorname: 

      
Datum: 

 
Straße, Ort: 

      
 

 

 

Der Bürgermeister als Verteiler per Fax: 

örtliche Ordnungsbehörde Feuerwehr 06722 2232  

Markt 16 Polizei 06722 911219 

  

65385 Rüdesheim am Rhein 

 

 

Hiermit zeige ich das Verbrennen pflanzlicher Abfälle an. 

 

 

Angaben zum Grundstück: 
 

1. Lage (Ort, Straßen-, Wege- oder Flurbezeichnung) und Nutzungsart (z. B. Acker): 

 

 Rüdesheim  Eibingen  Windeck  Assmannshausen  Aulhausen  Presberg 

 

 Garten  Acker  Weinberge 

 

      
 

2. Größe des Grundstückes: ca.       m² / ha 

 

3. Art des trockenen Abfalls:  Grünschnitt  Rebschnitt  dürres Reisig 

 
 Sonstiges       

 

4. Menge des Abfalls: ca.       m³ 

 

5. Der Abfall wird verbrannt am:       
 

 

6. Die anzeigende Person ist über die geltenden Auflagen informiert. 

 

 

Angaben zur Aufsichtsperson: 
 

1. Name, Vorname: 

      
Telefon-Nr.: 

      
 Straße, Wohnort: 

      
 

 

 

Angezeigt durch:       
 



Beseitigung von pflanzlichen Abfällen 
Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von 

Abfallbeseitigungsanlagen vom 17.03.1975 (GVBl. I S. 48) 
 
 
Pflanzliche Abfälle, die auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten 
Grundstücken anfallen, können durch Verrotten, Liegenlassen, Einbringen in den 
Boden oder Kompostieren beseitigt werden. 
 
Hierbei dürfen keine Geruchsbelästigungen entstehen! 
 
Nur wenn der pflanzliche Abfall aus landbautechnischen Gründen oder wegen der 
Beschaffenheit des Bodens nicht in den Boden eingearbeitet werden kann, darf der 
Abfall verbrannt werden. Die Anzeige ist 3 Tage vorher bei uns einzureichen. 
Dabei ist folgendes zu beachten: 
 

• Der pflanzliche Abfall muss trocken sein (möglichst wenig Rauchentwicklung!). 

• Es darf nur montags bis freitags von 8:00 Uhr - 16:00 Uhr und samstags 
von 8:00 Uhr - 12:00 Uhr verbrannt werden. 

• Mindestens eine volljährige, zuverlässige Person muss das Feuer ständig 
beaufsichtigen. 

• Ein Feuerlöscher ist bereitzuhalten. 

• Vor Verlassen der Brandstelle müssen Feuer und Glut erloschen sein. 

• Mindestabstände sind einzuhalten: 
 mind. 100 m von Wohnhäusern, Zelt- oder Lagerplätzen 
 mind. 35 m von sonstigen Gebäuden aller Art 
 mind. 5 m zur nächsten Grundstücksgrenze 
 mind. 100 m von Autobahnen, Fernstraßen, Lagern mit brennbaren  
    Flüssigkeiten oder Druckgasen, Betrieben, in denen  
    explosionsgefährliche Stoffe hergestellt, verarbeitet oder  
    gelagert werden 
 mind. 50 m zu sonstigen öffentlichen Verkehrswegen 
 mind. 100 m von Naturschutzgebieten, Wäldern, Mooren und Heiden 
 mind. 20 m von Baumalleen, Baumgruppen, Einzelbäumen,  
           Schutzpflanzen, Naturdenkmälern und nicht abgeernteten  
           Getreidefeldern 
 
 
Für forstliche Abfälle und Abfälle aus Rebkulturen und Obstanlagen gelten 
besondere Bestimmungen. 
 
 
Verstöße (Ordnungswidrigkeiten) können mit einer Geldbuße bis zu 1.000,- € 
geahndet werden. 
 
__________________________________________________________________ 
 
Wir bitten darum, die Anzeige vollständig auszufüllen.  
Sollten Daten nicht eingetragen sein, ist eine frühzeitige Übermittlung an die 
zuständigen Behörden nicht gewährleistet. 


